
Info 1-2010                                                                                                                                                                         1 
An einen Haushalt      Amtliche Mitteilung der Gemeinde Gasen     Postentgelt bar bezahlt 

 

NATURPARKGEMEINDE GASEN 
GEMEINDEINFORMATION  I/2010 

 
======================================================================================= 

 

 
Kinderarten-

Schikurs 
Anfang Jänner wurde 
vom Kindergarten wieder 
ein Schikurs organisiert. 
Unter der bewährten Lei-
tung der Schischule Eder 
und den Gasner Schileh-
rern Alexandra und And-
reas Binder sowie Barba-
ra Köberl wurde der 
Grundstein für die Freude 
am Sport und vielleicht 
für einen neuen „Her-
mann Maier“ gelegt. 
Herzlichen Dank auch 
unserer Kindergartenlei-
tung für die Organisation 
und Betreuung. 

 
 
 
Sanierung des Stoa-
kogler Heimatwan-
derweges: 
Im Jahr 1997 wurde der 
Stoakogler Heimatwan-
derweg eröffnet. Nach 13 
Jahren ist nun eine Sanie-
rung bzw. Neuanpassung 
der Beschilderung not-
wendig. Der Dorfent-
wicklungsverein hat sich 
dazu entschlossen ge-
meinsam mit der Ge-
meinde und freiwilligen 
Helfern den Stoakogler 
Heimatwanderweg zu erneuern und zu aktualisieren. Nachdem um den jetzigen Standort des Aus-
sichtsturmes der Wald immer größer wird, wird dieser auf einen neuen Standort auf die Stadlhofer Höhe 
verlegt. Die Informationstafeln werden aktualisiert, ergänzt und angepasst.  
Herzlichen Dank dem Dorfentwicklungsverein mit den freiwilligen Helfern für diese Aktion. Die Neuer-
öffnung des sanierten Wanderweges ist für 8. Mai 2010 geplant.  
Im Bild die Übersiedlungsaktion für den Aussichtsturm.  
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Voranschlag 2010 
 

In der letzten Sitzung des Jahres 2009, am 22. Dezember, wurde der Voranschlag für 2010 in allen Teilen 
vom Gemeinderat einstimmig genehmigt. 
 

Der Ordentliche Haushalt 2010 beträgt: 
  Einnahmen      €uro  1,155.500,- 
  Ausgaben    €uro  1,211.300,- 
  Abgang    €uro       55.800,- 
 
 

Der Außerordentliche Haushalt 2010 beträgt: 
  Einnahmen    €uro  281.000,- 
  Ausgaben                           €uro  281.000,- 
  Abgang    €uro      0.000,- 
 

Im außerordentlichen Voranschlag sind für 2010 folgende Vorhaben enthalten: 
 

Bezeichnung des Vorhabens: Voranschlagsbetrag: 
Einnahmen   Ausgaben 

Anmerkung: 

Flächenwidmungsplan Restzahlung 14.300,- 14.300,-  

Kostenbeitrag Sanierung HS Birkfeld 12.900,- 12.900,- Umbau der HS Zufahrt 

Stoanineum  23.000,- 23.000,- Rest Einbau der Harmonikaunterrichtsräume 

Sanierung Gemeindestrassen 10.000,- 10.000,- Rest für Amassegg-Haslaustrasse 

Sanierung der Bachmauern  31.500,- 31.500,- 
Gehsteig Sonnleitberg Restfinanzierung 60.000,- 60.000,- 
Verbreiterung der Dorfbrücke 25.000,- 25.000,- 
Wildbachverbauung Gemeindebeitrag 15.000,- 15.000,- 
Derlerweg (Graundl) 55.500,- 55.500,- 
Schwaigerweg (Reider) Restzahlung 3.000,- 3.000,- 
Paungerweg (Gastlhofer) 10.800,- 10.800,- 
Gewerbe- Infrastrukturförderungen 20.000,- 20.000,- 

Summe: 281.000.- 281.000.- 

 

 

 

Auf Grund der ausbleibenden Ertragsanteile (durch die Finanz-u. Wirtschaftskrise) konnte heuer erstmals 
der Ordentliche Haushalt nicht ausgeglichen werden. Ähnlich geht es weiteren 200 Gemeinden in der 
Steiermark. Wie sich die Situation entwickeln wird, ist derzeit schwer abschätzbar. 
 

Die außerordentlichen Vorhaben werden zur Gänze mit bereits zugesagten Bedarfszuweisungen von Lan-
deshauptmannstellvertreter Hermann Schützenhöfer finanziert. 
 

 
                                Die Seite für den Bürgermeister 

 

Liebe Gasnerinnen und Gasner! 
Erfreuliche Zusagen von Bedarfszuweisungsmitteln: 
In der Weihnachtsausgabe unserer Gemeindeinformation habe ich 
ausführlich über die angespannte Finanzsituation der öffentlichen 
Haushalte berichtet. Auch unsere Gemeinde ist davon massiv betroffen. 
Durch mein intensives intervenieren bei unserem Gemeindereferenten LH 
Stv. Hermann Schützenhöfer habe ich nun die erfreuliche Zusage, dass im 
Frühjahr 2010 folgende Bedarfszuweisungsmittel zur Auszahlung 
gelangen: 
 

Für Wege- und Brückenbau     € 43.000,- 
Zur Abdeckung von außerordentl.Vorhaben aus 2009 € 70.000,- 
Für die Gehsteigerrichtung 2009    € 37.000,-  
        €        150.000,- 



Info 1-2010                                                                                                                                                                         3 
 

Für diese Förderungen sind bereits alle Rechnungen bezahlt und nachgewiesen. So wird mit dieser Aus-
zahlung der Kassenkredit auf dem Hauptkonto entscheidend entlastet.  
Weiters wird die Restförderung für das Stoanineum in der Höhe von € 23.000,- an die Gemeinde über-
wiesen. Dieser Betrag wird dann an die Stoani-Haus GesmbH. weitergeleitet.  
Für den Gehsteigbau sind für 2010 noch € 30.000,- zu erwarten.  
 
Sehr erfreulich sind auch die Neuzusagen für den Wegebau 2010 und 2011 in der Höhe von € 100.000,- 
und für die gewerbliche Infrastruktur ebenfalls für 2010 und 2011 von         €   40.000,-  
Ebenso zusätzlich zugesagt sind zur Abdeckung der Wildbach-Interessentenbeiträge       €   15.000,- 
 
Weiters gibt es eine Fixzusage für die Abgangsdeckung 2009 im ordentlichen Haushalt. Die Höhe –Ende 
Februar im Rechnungsabschluss vom Gemeinderat zu beschließen – wird ca. € 50.000,- betragen.   
Auch dieser Betrag wird unseren Kassenkredit entlasten und so werden wir in dieser finanztechnisch tur-
bulenten Zeit wieder ein gutes finanzielles Fundament haben. 
 
So möchte ich mich bei unserem Gemeindereferenten LH Stv. Hermann Schützenhöfer sehr herzlich 
bedanken, der finanzschwache Gemeinden auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten nicht im Stich lässt. 
 
Wegebau – Graderaktion: 
Im Wegebau und in der Erhaltung hat sich in den letzten Jahren in Gasen besonders viel getan. Auch heu-
er werden wieder viele Vorhaben umgesetzt bei denen die Finanzierung bereits gesichert ist.  
 

Fertiggestellt wird der Derlerweg (Mitterbach)  der insgesamt € 390.000,- kostet.  
Davon werden € 228.000,- öffentliche Mittel (von Bund , Land und EU)  über das Wegbauressort von LR 
Kristina Edlinger-Ploder kommen. Der Rest von € 162.000,- wird je zur Hälfte von der Gemeinde und 
den Interessenten finanziert. 
 

Mit dem Baubeginn zum Ausbau des Paungerweges (Gastlhofer) ist heuer zu rechnen. Auch hier ist die 
Finanzierung gesichert.  
 

In Vorbereitung ist die Sanierung des Oberen Amasseggweges, die in den nächsten Jahren umgesetzt 
werden soll.  
 

2010 werden auch wieder zahlreiche private Hauszufahrten asphaltiert, wo die Gemeinde diese nach 
einem Grundsatzbeschluss finanziell unterstützt.  
 

Ganz erfreulich ist auch die kürzlich eingegangene Mitteilung der Landwirtschaftskammer, dass im 
Herbst in Gasen wieder die Graderaktion auf Hofzufahrtswegen durchgeführt werden soll. Dabei werden 
die Maschinenkosten (ca. € 50.000,-)  zur Gänze von der Landeskammer und vom Land über unseren 
Gemeindereferenten übernommen.  
Sobald wir dazu genaue Unterlagen und Termine haben, werden wir mit den betroffenen Weginteressen-
ten Kontakt aufnehmen.  
 
Fa. Willingshofer GesmbH. – Gewerbestandorterweiterung: 
Von der Fa. Willingshofer GesmbH. ist eine weitere Großinvestition auf der Kopp Wiese in Vorbereitung. 
Alle baubehördlichen und raumordnungsrelevanten Fragen und Bewilligungen dazu wurden noch 2009 
abgewickelt. Dies haben wir von der Gemeinde bestmöglich unterstützt. 
Auch fördertechnisch werden wir unserem Leitbetrieb im Rahmen unserer Möglichkeiten unter die Arme 
greifen. Für Gasen können wir im Bezug auf die Fa. Willingshofer GesmbH. von einem Glücksfall in der 
Schaffung von Arbeitsplätzen sprechen. Herzlichen Dank für die außerordentlichen Leistungen in unse-
rem Bergdorf und alles Gute für die Zukunft. 
 

Herzlichen Gruß 
Euer Bürgermeister 

Erwin Gruber 
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Information zur Gemeinderatswahl am 21. März 2010 

Am 21. März 2010 finden in der Steiermark Gemeinderatswahlen statt.  
In den nächsten Wochen erhält jeder Wahlberechtigte mit der Post eine Amtliche Mitteilung mit Informa-
tionen zur Stimmabgabe bei der Gemeinderatswahl. 
 
Wie bei der letzten Gemeinderatswahl ist auch diesmal am Wahltag, dem 21. März 2010 das Wahllokal 
im Kultursaal der Volksschule von 7:00 bis 13:00 Uhr geöffnet. 
 
Durch die Novellierung der Gemeindewahlordnung im Jahr 2009 besteht nun auch bei Gemeinderatswah-
len die Möglichkeit der Briefwahl  mit Wahlkarten. 
Die Wahlkarte besteht aus einem Überkuvert mit den Daten des Wahlberechtigten und innenliegend das 
Wahlkuvert mit dem Stimmzettel.  
Anträge auf Ausstellung von Wahlkarten können persönlich, schriftlich oder über das Internet unter 
www.wahlkartenantrag.at  gestellt werden.  
Letztmöglicher Zeitpunkt für Anträge auf Ausstellung einer Wahlkarte mit Zusendung ist der 4. Tag vor 
dem Wahltag (17. März 2010). Mündliche Anträge auf Ausstellung von Wahlkarten (schriftliche Anträge 
sind nur mehr möglich, wenn persönliche Übergabe der Wahlkarte gewährleistet ist) sind bis spätestens 
am 2. Tag vor dem Wahltag (19. März 2010) 12:00 Uhr möglich. 
Mit der Wahlkarte ist eine Briefwahl sowohl im Inland als auch im Ausland möglich. 
 
Die Übermittlung der ausgefüllten Wahlkarte an die Gemeinde  kann mit der Post, persönlich oder durch 
Boten erfolgen.  
Die Wahlkarte mit dem innenliegenden Stimmzettel muss spätestens am Wahltag, dem 21. März 2010, 
13:00 Uhr (Vor der Schließung des Wahllokales der Gemeindewahlbehörde), korrekt ausgefüllt und un-
terschrieben, bei der Gemeinde einlangen.  
Zur Wahrung des Wahlgeheimnisses werden die bei der Gemeinde einlangenden Wahlkarten gesammelt 
und am Wahltag ungeöffnet der Gemeindewahlbehörde übergeben. Die Gemeindewahlbehörde überprüft 
die eingelangten Wahlkarten auf die Gültigkeit (die Wahlkarte muss vom Wähler unterschrieben sein), 
öffnet die gültigen Wahlkarten und gibt vor der Stimmenauszählung das innenliegende Wahlkuvert unge-
öffnet in die Wahlurne. 
 
Bettlägerige Personen können neben der Briefwahl auch den Besuch durch die besondere Wahlbehörde 
beantragen. Auch dazu ist eine Wahlkarte notwendig.  
 
Wer am Wahltag nicht zur Wahl kommen kann, hat neben der Briefwahl noch eine weitere Möglichkeit 
am vorgezogenen Wahltag seine Stimme abzugeben.  
Dazu wird am Freitag, dem 12. März 2010 in der Zeit von 18:00 bis 20:00 Uhr im Sitzungssaal des 
Gemeindeamtes ein Wahllokal eingerichtet.  
 
Bei den Gemeinderatswahlen wird über das zukünftige Programm und über Personen entschieden, welche 
die Gemeinde führen sollen.   
 
Bitte machen Sie  von Ihrem Wahlrecht Gebrauch! 
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Information über Förderungen der Gemeinde Gasen  (Stand ab 1.1.2010) 
 

Wohn- und Familienförderpaket der Gemeinde Gasen verlängert bis 31.12.2010 
Förderung zur Errichtung von Eigenheimen vom 1.1.2007 bis 31.12.2010: 
€   1.200,- Direktförderung bei Erteilen einer Baubewilligung für ein Einfamilienhaus  
€     750,- Direktförderung bei Erteilen einer Baubewilligung für einen Zubau zur  Schaffung von weite-
rem Wohnraum. 
Förderung beim Bezug von Mietwohnungen vom 1.1.2007 bis 31.12.2010: 
€    500,- Direktförderung beim Bezug einer Mietwohnung mit einer Größe bis 50 m². 
€    750,- Direktförderung beim Bezug einer Mietwohnung mit einer Größe von 51 bis 80 m². 
€ 1.000,- Direktförderung beim Bezug einer Mietwohnung mit einer Größe von über 80 m². 
Voraussetzung für diese Förderung ist neben dem Hauptwohnsitz in Gasen die Vorlage eines vergebühr-
ten Mietvertrages und eine Mietzeit von mindestens einem Jahr.  
Babygutscheine: 
Nach der Geburt eines Kindes werden  folgende Gutscheine ausgegeben: 
€ 100,-  für  einen Einkauf bei einem Kaufhaus in Gasen 
€ 50.-    für die Anlegung eines Sparbuches bei der Raiffeisenbank Gasen. 
 

Moderne Holzheizungen, Solar-und Fotovoltaikanlagen:  
(Voraussetzung ist die Bewilligung einer Landesförderung) 
€   218,- für Scheitholzgebläsekessel, für Kachelöfen und Pelletskaminöfen als Gesamtheizsystem   
€   436,-       für Zentralheizungsanlagen mit Hackschnitzel oder Pellets         
€     15,- für Solaranlagen und Fotovoltaikanlagen pro m2 Kollektorfläche    
 

Zusätzlich zur Gemeindeförderung wird bei Privathaushalten noch folgende Landesförderung gewährt: (Stand 
2009, für 2010 noch keine Festsetzung der Landesförderungen) 
Bei Heizanlagen max. 25% der Nettoinvestitionskosten mit einer Obergrenze von  
€ 1.100,- für Stückholzheizungen und Pelletszentralheizungsöfen 
€ 1.400,- für Pellets- und Hackschnitzelzentralheizungsanlagen 
 

€      50,-      Solarförderung pro m2 Kollektorfläche, plus einem Sockelbetrag von € 300,-. Bei Einbindung in die 
Heizung und mind. 15 m² Kollektorfläche erhöht sich der Sockelbetrag auf € 500,-. Eine zusätzliche Förderung 
von € 50,- wird bei Einbau einer Umwälzpumpe der Energieeffizienzklasse A gewährt. 
 

Für Fotovoltaikanlagen wird ein Sockelbetrag von € 500 und pro m² Fläche ein Betrag von € 50,- gewährt. 
 

Anträge und Informationen für die Landesförderung gibt es auf www.energieberatungsstelle.steiermark.at  
 

Für landwirtschaftliche Betriebe wird eine prozentuelle Investitionsförderung gewährt. Dazu ist unbedingt eine 
Beratung und Antragstellung bei der Bezirkskammer (Tel.: 03172/2684) vor Baubeginn notwendig. 
 

Hofzufahrtswegausbauten: 
Bei Wegbauprogrammen mit 70%iger Bundes-und Landesförderung  gibt es 15 % Gemeindeförderung 
Bei Wegbauprogrammen mit 60%iger Bundes-und Landesförderung  gibt es 20 % Gemeindeförderung 
Bei Wegsanierungsprogrammen wird von den Restkosten, die nicht mit öffentlichen Mitteln abgedeckt werden, die 
Hälfte von der Gemeinde übernommen. 
 

Erhaltung  von  Hofzufahrtswegen: 
Zur Erhaltung von Haus- und Hofzufahrtswegen (Graderaktion) werden für den Schotter (Abdeckmaterial)  
75 % Gemeindeförderung gewährt. Diese Förderung wird nur für Erhaltungsmaßnahmen mit einer beschränkten 
Schottermenge gewährt. 
 

Asphaltierungen von Hauszufahrten ohne öffentliche Förderprogramme:  
Nach Abzug eines generellen Selbstbehaltes von €  218,- werden 40 % Gemeindeförderung  gewährt. Gefördert 
wird nur der Schotter (ohne Aushub und Einbau) und die Asphaltierung der Zufahrt mit einer Breite von 3,0 m und 
im Garageneinfahrtsbereich auf eine maximale Länge von 10 m mit einer Breite von 4,0 m.   
Wenn eine Bauabgabe bezahlt wurde, wird eine zusätzliche Förderung bis zur Höhe von 80 % der bezahlten Bau-
abgabe gewährt. Grundsätzlich werden von der Gemeinde nur Hauszufahrten gefördert, für die keine sonstigen 
Wegbauprogramme möglich sind. Da pro Jahr nur eine gewisse  Summe zur Verfügung steht, ist jeder geplante 
Ausbau vor Baubeginn mit der Gemeinde abzuklären. 
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Tierzuchtförderungen: 
Neben der Kostenübernahme für den Ankauf von Genossenschafts-Zuchtstieren wird für die künstliche Rinderbe-
samung pro Besamung ein Zuschuss von  €  16,00 gewährt.  Dieser Betrag wird über die Viehzuchtgenossenschaft 
an die Tierärzte ausbezahlt. Für den Ankauf von eigenen Zuchtstieren von Mutterkuh-Betrieben wird eine einmali-
ge Ankaufsbeihilfe von  €  436,- gewährt. Für den Ankauf von Zuchtwiddern oder Zuchtböcken wird ein einmali-
ger Zuschuss gewährt. Bei 40 deckfähigen Tieren wird der durchschnittliche Ankaufspreis der letzten 3 Versteige-
rungen ersetzt. Bei weniger Tieren wird die Beihilfe anteilsmäßig gewährt. Diese Beihilfen können nach dem 
Stmk. Tierzuchtgesetz alle 2 Jahre beansprucht werden. 
 

Kommunalsteuerrückvergütung für Lehrlinge:  
Die Kommunalsteuer für Lehrlinge (3 % der Bruttolohnsumme) wird am Jahresende an die Betriebe rückerstattet. 
Dazu ist der Gemeinde eine Aufstellung über den Anteil der Lohnsumme für Lehrlinge vorzulegen.  
 

Gewerbeförderungen: 
Gewerbeförderungen werden bei größeren Investitionen vom Gemeinderat beraten und je nach Situation gewährt 
(Schaffung oder Sicherung von Arbeitsplätzen, Kommunalsteueraufkommen etc.)  
 

Förderung des Fahrsicherheitstrainings: 
Beim Neuerwerb eines Führerscheines ist die Absolvierung eines Fahrsicherheitstrainingskurses notwendig. Zu 
den Kosten für diesen Kurs wird dazu nach Vorlage einer Bestätigung bzw. Rechnung von der Gemeinde ein Zu-
schuss von € 40,- gewährt. 
 

 

Fahrtenbeihilfe für Schüler und Lehrlinge 
Für Lehrlinge besteht so wie für Schüler Anspruch auf Freifahrt mit einem Öffentlichen Verkehrsmittel 
oder Schulbus. Wenn ein öffentliches Verkehrsmittel nicht benützt werden kann, besteht ein Anspruch auf 
eine Fahrtenbeihilfe. Die Höhe beträgt bei einer Entfernung von 2 bis 10 km und bei 5 Schultagen monat-
lich € 13,10 und über 10 km monatlich € 19,70. Bei einem Zweitwohnsitz und je nach Entfernung erhöht 
sich der monatliche Anspruch auf € 19.- bis € 58,-. Anspruchsberechtigt ist der Familienbeihilfenbezieher.  
Formulare und Informationen gibt es im Internet unter 
http://www.bmf.gv.at/service/formulare/_start.htm und im Gemeindeamt. 

 
Lehrlingsbeihilfe vom Land Steiermark 

Vom Land Steiermark wird eine Lehrlingsbeihilfe in der Höhe von € 70,- bis € 700,- im Jahr gewährt. 
Voraussetzung ist, dass das Jahreseinkommen der Familie den Betrag von € 22.400,- nicht übersteigt und 
die Nettolehrlingsentschädigung nicht über € 700,- monatlich ist. Die Einkommensgrenze erhöht sich bei 
weiteren Kindern und wenn der Lehrling einen Zweitwohnsitz braucht. Anträge gibt es im Internet unter 
http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/dokumente/10060342/3118d9b0/Lehrlingsbeihilfe.doc 
 

Pendlerbeihilfe des Landes Steiermark 
Mit 1.1.2007 wurden von der Landesregierung die Einkommensgrenzen und die Höhe der Pendlerbeihilfe 
an die Indexsteigerung angepasst. Die jährliche Einkommensgrenze liegt derzeit bei  € 28.300,- (Brutto 
inklusiv Sonderzahlungen). Diese Einkommensgrenze erhöht sich pro Kind für das Familienbeihilfe be-
zogen wird, um  10 %. Die Höhe der Pendlerbeihilfe beträgt je nach Entfernung zum Arbeitsplatz und 
Höhe des Einkommens € 85,- bis  € 360,-. 
Für das Jahr 2009 kann die Pendlerbeihilfe bis 31.12.2010 beantragt werden. Formulare liegen im Vor-
haus des Gemeindeamtes im Formularständer zur freien Entnahme auf. Das Formular gibt es auch im In-
ternet unter http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/2822322/DE/  
 

Arbeitnehmerveranlagung 
Formulare für die Arbeitnehmerveranlagung 2009 (früher Jahresausgleich) liegen wieder im Vorhaus des 
Gemeindeamtes am Formularständer zur freien Entnahme auf.  
Die Arbeitnehmerveranlagung ist rückwirkend bis zu 5 Jahren möglich. Formulare dazu gibt es im Inter-
net unter http://www.help.gv.at/Content.Node/34/Seite.340000.html     und im Gemeindeamt.  
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Über „Finanz Online“ können sie die Arbeitnehmerveranlagung auch elektronisch über das Internet ma-
chen. Dazu ist eine Zugangsberechtigung notwendig.  
Hinweis: Bei fast allen Arbeitnehmerveranlagungen ergibt sich eine Steuergutschrift, die vom Finanzamt 
ausbezahlt wird. Sollte sich eine Nachzahlung ergeben, so können sie den Antrag beim Finanzamt zu-
rückziehen und brauchen die Nachzahlung nicht zu leisten. Dies gilt allerdings nicht, wenn sie mehrere 
Einkommen haben und vom Finanzamt zur Durchführung der Arbeitnehmerveranlagung aufgefordert 
werden.  
Neu ist, dass zur steuerlichen Absetzung von außergewöhnlichen Belastungen für Kinder (Unterhaltsleis-
tungen, auswärtiger Schulbesuch etc.) ein zusätzliches Formular zur Arbeitnehmerveranlagung notwendig 
ist. Es ist das Formbar L1k . Dieses ist im Gemeindeamt oder im Internet erhältlich. 
 

Alleinverdiener- oder Alleinerzieherabsetzbetrag 
Für AlleinverdienerInnen ohne Kind beträgt der Absetzbetrag  € 364,-. Dieser Betrag erhöht sich bei ei-
nem Kind auf € 494,- bei zwei Kindern auf € 669,- bei drei Kindern auf € 889,-. Für jedes weitere Kind 
erhöht sich dieser Betrag um EUR 220,-. 
 
Zuverdienstgrenze für AlleinverdienerInnen 
Der Alleinverdienerabsetzbetrag ist dann zu beantragen, wenn eine/r der beiden EhepartnerInnen keiner 
beruflichen Tätigkeit nachgeht oder durch seine/ihre Arbeit nicht mehr als EUR 2.200,-- bzw. mit 
Kind/ern nicht mehr als EUR 6.000,-- jährlich verdient.  

Hinweis: Unverheirateten Paaren steht der Alleinverdienerabsetzbetrag dann zu, wenn die Lebensgemein-
schaft (gemeinsamer Wohnsitz) länger als sechs Monate besteht und eine/r der PartnerInnen für mindes-
tens ein Kind Familienbeihilfe bezieht (mindestens sieben Monate). 

Geltendmachung des Alleinverdiener-/Alleinerzieherabsetzbetrages:  
Arbeitnehmer und Pensionisten können den Absetzbetrag beim Arbeitgeber mit dem Formular 
Alleinverdienerabsetz-/Alleinerzieherabsetzbetrag – Erklärung zur Berücksichtigung – E30  bzw. nach 
Ablauf des Kalenderjahres mit der Arbeitnehmerveranlagung – L1 bzw. Einkommensteuererklärung 
geltend machen: 

Personen die während des ganzen Jahres kein steuerpflichtiges Einkommen haben  z.B. Voller-
werbslandwirte, alleinstehende Mütter ohne steuerpflichtiges Einkommen, (z.B. wenn das ganze 
Jahr über nur Notstandshilfe, Karenzgeld bzw. Kindergeld bezogen wurde), können diesen Absetz-
betrag beim Finanzamt zur Auszahlung beantragen.  
Neu ist, dass es ab 2009 dafür kein eigenes Formular mehr gibt. Es ist dazu auch das Formular L1 
(Arbeitnehmerveranlagung) zu verwenden. Antragsformulare liegen im Vorhaus des Gemeindeamtes 
zur freien Entnahme auf.  
Das Formular zur Arbeitnehmerveranlagung  gibt es auch im Internet unter 
http://www.help.gv.at/Content.Node/34/Seite.340000.html  

 
Mehrkindzuschlag für Familien mit drei und mehr Kin dern 

Für das dritte  und jedes weitere Kind , für das Familienbeihilfe bezogen wird, besteht ein Anspruch auf 
einen Mehrkindzuschlag von € 36,40 monatlich. Dieser Zuschlag ist abhängig vom Familieneinkommen 
im Kalenderjahr. 
Der Mehrkindzuschlag ist im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung zu beantragen.  
Personen die während des ganzen Jahres kein steuerpflichtiges Einkommen haben  z.B. Voller-
werbslandwirte, alleinstehende Mütter ohne steuerpflichtiges Einkommen, (z.B. wenn das ganze 
Jahr über nur Notstandshilfe, Karenzgeld bzw. Kindergeld bezogen wurde), können den Mehr-
kindzuschlag beim Finanzamt mit dem Formular E4  zur Auszahlung beantragen. Dieser Antrag ist 
auch bis zu 5 Jahre rückwirkend möglich. 
Antragsformulare liegen im Vorhaus des Gemeindeamtes zur freien Entnahme auf. 
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Amtstierärztlicher Bereitschaftsdienst 
Beim Land Steiermark ist für außerhalb der normalen Dienstzeiten anfallende amtliche Angelegenheiten 
in Zusammenhang mit Tierseuchen, Tierschutzerhebungen oder Beanstandungen von Tiertransporten ein 
Bereitschaftsdienst eingerichtet.  
Dieser ist über die Landeswarnzentrale unter der Tel. Nr. 0316/877-77 erreichbar. 

 
Frühjahrszentralviehmarkt  

Der Frühjahrszentralviehmarkt findet heuer am Montag, dem 26. April statt. Bitte den Termin vormer-
ken und zahlreich auftreiben, damit der Weiterbestand des Frühjahrsviehmarktes gesichert wird. 

 

Freie Wohnungen  in der Alfred Schlacher Siedlung 
In den Mehrfamilienhäusern der Alfred Schlacher Siedlung sind Wohnungen mit 45 m², 74 m² und 90 m²   
frei. Die monatlichen Kosten betragen mit Betriebskosten je nach Wohnungsgröße ca. € 300,- bis € 500,-. 
Für diese Wohnungen ist die Gewährung einer Wohnbeihilfe vom Land Steiermark möglich. Die Höhe 
der Wohnbeihilfe ist abhängig vom Einkommen und der Personenanzahl und beträgt maximal:  
Bei 1 Person € 182,-, bei 2 Personen € 229,-, bei 3 Personen € 261,-, bei 4 Personen € 293,-, bei 5 Perso-
nen € 325,-, bei 6 Personen € 357,-. 
Informationen zur Wohnbeihilfe erhalten sie im Gemeindeamt und im Internet unter folgendem Link: 
http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/18460061/DE/   
 

Anfragen für diese Wohnungen können sie an die Siedlungsgenossenschaft Rottenmann, Tel. 
03614/2445-14 oder an die Gemeinde Gasen richten. Besichtigungstermine können mit dem Gemeinde-
amt vereinbart werden.  
Informationen gibt es auch auf der Homepage der Rottenmanner Siedlungsgenossenschaft: 
http://www.rottenmanner.at/wohnungen/_projekte_beziehbar/uebersicht_s.php 
 

Einwohnerstatistik seit der letzten Volkszählung im Jahr 2001 
Seit der letzten Volkszählung im Jahr 2001 sind die Einwohnerzahlen in unserer Gemeinde leider rück-
läufig. Obwohl zahlreiche neue Wohnungen und Einfamilienhäuser geschaffen wurden, hat sich die Zahl 
der Einwohner mit Hauptwohnsitz in Gasen von 1.008 im Jahr 2001 auf 943 zum 31.12.2009 verringert. 
Verantwortlich dafür ist, dass es neben einer relativ ausgeglichenen Bilanz von Sterbefällen und Geburten 
viel mehr Wegzüge als Zuzüge gibt und Familien immer kleiner werden. Außerdem mussten 2008 14 
Personen, die noch in Gasen mit Hauptwohnsitz gemeldet waren, den Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen 
aber im Ausland haben, nach einem Prüfverfahren durch das Statistische Zentralamt abgemeldet oder auf 
Nebenwohnsitz umgemeldet werden. 
 

Nachstehend eine Tabelle der Entwicklung seit der letzten Volkszählung im Jahr 2001: 
 

Jahr: Geburten: Sterbefälle: Einwohner mit Hauptwohnsitz: 
Volkszählung 2001   1008 

31.12.2002 8 9 1009 
31.12.2003 4 13 979 
31.12.2004 15 10 979 
31.12.2005 6 11 967 
31.12.2006 8 5 959 
31.12.2007 13 3 959 
31.12.2008 11 6 946 
31.12.2009 15 8 943 
Summe: 80 65  

 
Tauwetterbeschränkungen auf Gemeindestrassen 

Mit Beginn der Tauwetterperiode werden auf den Gemeindestraßen wieder Gewichtsbeschränkungen ver-
ordnet. Ausgenommen sind Milchtransporte sowie dringend notwendige Vieh- und Futtermitteltransporte. 
Bitte um Beachtung, da bei Übertretungen mit Anzeigen und Strafen durch die BH gerechnet werden 
muss.  
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Amtstage des Bezirksgerichtes Weiz 
In Weiz beim Bezirksgericht (Saal I – Parterre):   jeden Dienstag von 8 bis 12 Uhr 
Im Marktgemeindeamt Birkfeld jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat von 9 bis 12 Uhr 
Damit die Akten zum Gerichtstag in Birkfeld mitgenommen werden können, wird empfohlen, vor dem 
Amtstag mit Fr. Doris ZÖHRER unter der Tel Nr. 03172/2261-12 Kontakt aufzunehmen. 
 

Kennzeichnung von Hunden mit Mikrochip 
Schon seit 30. Juni 2008 gilt für alle Hunde in Österreich die Chippflicht. Seit Jahresbeginn 2010 ist die 
Übergangsregelung ausgelaufen, ab sofort drohen den Besitzern empfindliche Strafen, wenn ein Hund 
ohne Chip erwischt wird. Für Kontrollen zuständig sind die Bezirkshauptmannschaften. 
 
Der reiskorngroße Mikrochip trägt Informationen in Form einer Zahlenkombination, um jedes Tier identi-
fizieren und seinem Halter zuordnen zu können. Er wird dem Hund mit einer Injektionsnadel - internatio-
nal verpflichtend - auf der linken Halsseite hinter dem Ohr unter die Haut implantiert. 
 
Derzeit können Hundehalter/innen ihre Tiere auf zwei Wegen melden: Sie lassen den gechipten Hund bei 
der Bezirkshauptmannschaft registrieren. Oder sie beauftragen gleich den Tierarzt beim Chippen mit der 
Durchführung der Meldung. "Ab dem Sommer wird eine dritte Möglichkeit dazukommen", kündigt Ul-
rich Herzog, Bereichsleiter der Veterinärbehörde im Gesundheitsministerium an: Dann sollen Hundebe-
sitzer/innen die Registrierung auch bequem via Internet mit Hilfe eines Passwortsystems selbst vorneh-
men können. 

 
Eine Information der Arbeiterkammer für Häuslbauer  
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Ärztlicher Wochenend- und Feiertagsdienst  Februar – März 2010 
 

6. – 7. Februar Dr. Matthias Ranegger, Birkfeld, Tel.: 03174/4844-0 
13. – 14. Februar Dr. Barbara Hasiba, Birkfeld, Tel.: 03174/4420 0 
20. – 21. Februar Dr. Josef Lechner, Birkfeld, Tel. 03174//3311-0 
27. – 28. Februar Dr. Christian Geyer, Strallegg, Tel.: 03174/2020 0 
6. – 7. März Dr. Barbara Hasiba, Birkfeld, Tel.: 03174/4420 0 
13. – 14. März Dr. Friedrich Ritter , Gasen, Tel 03171/380-0 
20. – 21. März Dr. Matthias Ranegger, Birkfeld, Tel.: 03174/4844-0 
27. – 28. März Dr. Martina Hoffmann-Moder, Birkfeld, Tel.: 03174/4525-0 
Änderungen erfahren sie beim Roten Kreuz Birkfeld, Tel 03174/4444,                Notruf 144 

 

  Urlaub von Dr. Friedrich Ritter vom 13. bis 21. Februar 2010 
 

Das Rote Kreuz braucht Ihre Unterstützung. Nachstehend eine Presseaus-
sendung der Bezirksstelle Weiz: 
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Workshop: Jugend im Almenland 
In Rahmen der Lokalen Agenda 21 findet am 27. Februar in St. Kathrein am Offenegg ein Jugendwork-
shop statt. Wir laden sehr herzlich ein.  
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Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag  

   
75 Jahre 

Frau Christine Baumegger 
Sonnleitberg 13 

75 Jahre 
Herr Josef Zahrnhofer 

Gasen 20 

90 Jahre 
Frau Maria Grabenbauer 

Sonnleitberg 1 

Feierten  in Gasen  
75 Jahre 

Frau Rosa Peßl 
Graz ( früher Sonnleitberg 85) 

 
 

 
Ausbau des Derlerweges: 
Eines der größten Wegbauprojekte in letzter Zeit 
ist der Ausbau der Mitterbachstraße von der Tu-
scher Brücke bis zum Anwesen Derler Franz vlg. 
Graundl in Mitterbach. Der gesamte Ausbau läuft 
unter dem Wegbauprogramm „Derlerweg“ 
Im Bild der Bgm. mit dem Wegbauobmann Franz 
Derler und den Bauarbeitern (oben) und der neue 
Durchlass bei der Überfahrt über den Mitterbach 
(rechts). Die Rohtrasse wurde 2009 hergestellt und 
geschottert. 2010 ist die Asphaltierung vorgesehen. 
 
 
Impressum: Gemeinde Gasen, Gemeindeinformation: Kostenloses Mitteilungsblatt der Gemeinde Gasen zur Weitergabe  kommunaler Information und 
Kundmachung von Beschlüssen und Verordnungen der Gemeinde. Medieninhaber (Verleger) und Herausgeber: Gemeinde Gasen , 8616 Gasen 3.  Für den 
Inhalt verantwortlich: Bürgermeister Erwin Gruber, 8616 Gasen 3. Hergestellt im Kopier- und Vervielfältigungsverfahren durch die Gemeinde Gasen. 
Die Gemeinde im Internet:  www.gasen.at  (hier finden Sie auch die Gemeindeinformationen ab 4-2006) 

 
            Mit freundlichen Grüßen! 

Gasen,  2. Februar  2010      Euer Bürgermeister Erwin Gruber eh.  
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W i r   l a d e n   S i e   h e r z l i c h   e i n   z u m 
 

Gasner  
Feuerwehrball 

 
            

Am Samstag, den 13. Februar 2010 
 

Im Gasthaus Willingshofer 
 

Beginn:  20:30 Uhr 
 
 

 
 

Musik:    Die Aufzeiger 
 

Großer Glückshafen mit schönen Warenpreisen 
 

Eintritt:  Freiwillige Spende 
 
 
 

Auf Ihren Besuch freuen sich die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Gasen 
 
 
 

Der Reinerlös wird für die Anschaffung und Erhaltung von Feuerwehrgeräten verwendet 
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zu einem Wohlfühltag 
 

Für alle Wasserraten, ob Frau, ob Mann, ob Kinder 
 

laden wir wieder in den Semesterferien einen Tag 
in die Therme herzlich ein. 

Die Fahrt geht nach Stegersbach, Burgenland 
  

Wir fahren mit dem Bus am 
 

Donnerstag, 18. Februar 2010 um 7 Uhr 30 
 

vom Dorfplatz Gasen ab. 
Rückkunft –1. Bus ca. 17 Uhr 

                         2. Bus ca. 18 Uhr 30 
 

Preis: 
 

Tageseintritt und Buskosten 
Erwachsene ............... € 20,- Kinder 6-14 Jahren...........€ 14,- 
mit Sauna................... € 24,- Kinder bis 6 Jahren...........€ 10,- 
Jugendliche 15-18J........ € 17,-  
 

Anmeldung bei 
Fr. Burgi Doppelhofer, Tel. 434 
bis spätestens Sonntag, 14. Februar 2010 

 
Um zahlreiche Teilnahme und baldige Anmeldungen 

freuen sich die Gemeindebäuerinnen 
 


